
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 00180 \ 12 \ V 
Amt 60       Bauverwaltungs-, Hoch- und Tiefbauamt 

Sachbearbeiter/-in: Herr Schlein 

Eitorf, den 07.06.2005 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Bauausschuss am 04.07.2005 
 
 
Beratungsfolge: 
 
keine 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Forster Straße / An der Kirchenwiese / Krabach- 
talstraße 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss beschließt: 
-  Forster Straße: 
 Die vorhandene Schwelle wird instandgesetzt und dabei auf ein höchstzulässiges Maß angehoben. 
- An der Kirchenwiese: 
 Die Bodenschwelle an der östlichen Straßeneinengung kann entfernt werden, wenn die Anlieger die er-

forderlichen Arbeiten selbst durchführen. Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche wird von der Ge-
meinde übernommen. 

- Krabachtalstraße, Ortslage Wassack: 
 Die Verwaltung wird beauftragt, alle von einer Verkehrsberuhigungsmaßnahme betroffenen Anlieger an-

zuschreiben und über die Maßnahme sowie die Vorgehensweise (Kostenübernahme, mögliche Eigenleis-
tung) zu informieren. Das Ergebnis ist dem Ausschuss zur endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. 

  
 
 
Begründung: 
 
Der Bauausschuss bzw. der APV beschlossen in ihren Sitzungen vom 01. bzw. 02.03.2005, zu vorhandenen 
bzw. angestrebten Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Bürgerinformationen durchzuführen. Es handelt sich 
dabei um die Straßen „An der Kirchenwiese“ und „Forster Straße“ in Bitze sowie die Ortslage Wassack der 
„Krabachtalstraße“. 
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Die Bürgeranhörungen wurden am 23.05.2005 durchgeführt. Die Niederschriften liegen dieser Vorlage bei. 
 
Es wird empfohlen, nach den dort protokollierten Vorstellungen der Betroffenen zu verfahren. 
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